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Maßnahmen, welche die französischen Behörden und die 
Provinzbehörden derzeit ergreifen, um den weiteren Ausbau 
dieser Verbindungen zu erleichtern, einschließlich der Ent
wicklung engerer Beziehungen zu den MitgliedsIlIndern des 
Sildpazifischen Forums; 

8. begrlJßt in diesem Znsammoanhang Insbesondere die 
hochrangigen Besuche, welche Delegationen aus Ländern des 
pazifischen Raums Neukaledonien auch weiterhin abstatten, 
und die hochrangigen Besuche von Delegationen aus Neukalo
dunien in Mitgliedsillndern des Sildpazifischen Forums; 

9. ersucht den Sonderausschuß filr den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung i1ber die Gewährung der 
Unabbilngigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prnfung 
dieser Frage auf seiner nächsten Thgung fortzusetzen und der 
Generalversammlung auf ihrer ftlnfzigsten Thgung dari1ber 
Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsitl.ung 
9. Dezember 1994 

49/46. Die Fragen der AmerlkauIsclten JungfenduseIn, 
AmerlkaDIscll-8amoas, AIIgußJas, Bermudas, der 
BrItIsclten JungfenduseIn, der Cayma nlnse1n, 
Guams, Mo:ntsemds, lbkelaus und der 'lbrks- und 
Calmdnselo 

A 

All.GEMBINFs 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Fragen der Amerikanischen Jung
ferninseln, Amerikanisch-Samoas, Anguillas, Bermudas, der 
Britischen Jungferninseln, der Caymaninseln, Guams, Mont
serrats, Tokelaus und der Torfes- und CaicosinseIn, 

nach Pr/ifung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sonderausschusses filr den Stand der Verwirklichung der 
Erklilrung i1ber die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erldärung i1ber die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle 

. diese Gebiete betreffenden Resolutionen und Beschlilsse der 
Vereinten Nationen, darunter insbesondere diejenigen Resolu
tionen, die von der Generalversammlung auf ihrer achtund
vierzigsten Thgung zu den jeweiligen in dieser Resolution 
behandelten Gebieten verabscbiedet wurden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) vom 
15. Dezember 1960 mit den Gnmdsätren, von denen sich die 
Mitgliedstaaten leiten lassen sollen, um festzustellen, ob sie 
verpflichtet sind, die gemäß ArtikeJ 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen verlangten Informationen zu i1bermitteln, 

im Bewr4/tsein der Notwendigkeit, in Anbetracht des von 
den Vereinten Nationen gesetzten Ziels der Beseitigung des 
Kolonialismus bis zum Jahr 2000 die vollständige und zUgige 
Verwirklichung der Erklärung hinsichtlich dieser Gebiete 
sicherzustellen, 

.. 0ßIzJe/k.r ProtoIrDIJ der Genera/vel'&ammg. Netl1I1I1Idvisrdlllß 
Tagung, BeIlage 23 (A/49123), Kap. IX. 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland als der Ver
waltungsmacht, im Hinblick auf die Verbesserung seiner 
Beziehungen zu seinen abhängigen Gebieten in der Karibik 
eine neue Politik zu verfolgen, 

e1j'reut i1ber die Mitwirkung JlTeusee'ands an der Arbeit des 
Sonderausschusses. 

iiI Kenntnis der besonderen Gegebenheiten eines jeden 
Gebiets in bezug auf seine geographische Lage und seine 
wirtschaftlichen VerbiUtnisse sowie eingedenk dessen, daß die 
Förderung der wirtschaftlichen Stabilität und die weitere 
Diversifizierung und Stlirkung der Volkswirtschaften der 
jeweiligen Gebiete eine vordringliche Notwendigkeit iat, 

sich dessen bewr4h, daß die ldeinen Gebiete filr Naturkata
strophen und die Zetstötung der Umwelt besonders anfiiIIig 
sind, und in diesem Zusammenhang eingedenk der Beratungen 
alJer damit Zllsammenhllngenden internationalen Konferenzen, 
namentlich der Konferenz der Vereinten Nationen i1ber 
Umwelt und Entwicklung, auf der die Agenda 21'8 ver
abschiedet wurde, der Wellkonferenz filr Katastrophen
vorbeugung und der Weltkonferenz i1ber die bestandfllbige 
Entwicklung der ldeinen Inse1staaten unter den Entwicklungs
llIndern, 

sich QljjJerrJem bewr4/t, wie ni1tzlich die MItwirkung von 
Ve1l1eteIn der Gebiete me Selbstregierung an der Arbeit des 
Sonderausschusses filr die Gebiete wie auch filr den Sonder
ausschuß ist, 

Ihrer Obel7.eugung Ausdruck verleihend, daß Referenden 
und andere Formen der Volksbefragung iIber den kiInftigen 
Status der Gebiete ohne Selbs1regierung ein geeignetes Mittel 
sind, um sich ein Bild von den Wilnschen der Völker dieser 
Gebiete in bezug auf ihren ldlnftigen politischen Status zu 
verschaffen, 

eingedenk der Thtsache, daß Besuchsdelegationen der 
Vereinten Nationen das wirksamate Mittel sind, um sich von 
der Lage in den Gebieten ohne Selbstbestimmung ein Bild zu 
verschaffen, und die Auffassung YeI ketend, daß die Möglich
keit im Auge behalten werden sou. zu gegebener Zeit im 
Benehmen mit den Verwa!tungsmächten weitere Besuchs
delegationen in diese Gebiete zu entsenden, 

mit Genugtuung i1ber den Beitrag der Sonderorganisatonen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na
tionen, insbesondere des Entwicklungsprogramms der VIll'
einten Nationen, sowie regionaler Institutionen, wie beispieIs
weise der Karibischen Entwicklungsbank, zur Entwicklung 
einiger Gebiete, 

eingedenk der Fragilität der Wirtschaft der kleinen Gebiete 
und ihrer AnfIilligkeit filr Naturkatastrophen und die Zer
stötung der Umwelt sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 
und den Bericht des Paziflscben RegionaIseminats zur Ober
pri1fung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gego
beabeiten in den ldeinen Inselstaate1l unter den Entwicklungs
llIndern", das im Zusammenhang mit dem Aktionsplan der 
Intm:nationalen Dekade zur Beseitigung des Kol(ll!ialismus'" 
im Juni 1993 in Port Moresby abgehaJten wurde, sowie auf die 
im Bericht des Seminars wiedergegebene Position der Gebiets
regierungen, 

.. AlAC.l09I11S9. 



1. bUllgt das die Amerilamischen JungfemilIseln, 
AmeriIamisch-Samoa, AnguiDa, Bermuda, die Britischen 
Jungfeminseln, die Caymaninseln, Guam, Montserrat, 'lblreIau 

· und die Turks- und Caicosinseln betreffende Kapitel im 
Bericht des Sonderansschusses fOr den Stand der Verwirkli
chung der BrkllIrung Ober die GewIIbrung der Uuabhllngigkeit 
an knloniale. Länder und VÖlker; 

2. bIIkrtf/Iigt das unveriluBerliche Recht der Bevlllkerung 
dieser Gebiete auf Selbstbestimmung und Uuabhllngigkeit im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und Resolu
tion 1514 (XV) mit der BrIdIIrung Ober die Gewllbrung der 
UnabbJIngigkeit an kolODiale Länder und VIIlker; 

3. bekrljftlgt mifJerdem, daß es geml1B den diesbez11gli
chen Bestimmungen der Charta, der Erklärung und der 
eiDscblllgiwm Resolutionen der Genemlversammlung letztlich 
Sache der Bevölkerung dieser Gebiete selbst ist, ihren kDnfti
gen politischen Status frei zu bestimmen, und fordert die 
Verwa1tungsmUehte in diesem Zusammenhang auf, gemeinsam 
mit den <.lebietsregien politische Aufk1Iinmgsprogranune 
in den Gebieten zu ennögiichen, um die Bevölkerung Ober die 
Mögllchlreiten aufzuklllren, die ihr bei der Ausllbung ihres 
Rechts auf Selbstbestjmmung im Einklang mit den in Resolu
tion 1541 (XV) klar abgegrenzten rechtmllBigen Optionen be
treffend den politischen Status offenstehen; 

4. wietkrholt, daß es den Verwaltungsmllchten obliegt, 
· in den Gebieten Bedingongen ZU schaffen, die es ihrer Bevöl
kerung ermögiichen, ihr unverllußerliches Recht auf Selbst
Ns'hillnung und Uuabhllngigkeit frei und ohne Einmischung 
auszuOben; 

5. fordert das Vereinigte Königreich Großbritannien und 
Nordir1and als Verwaltungsmacht auf, im Rahmen der Ober
prIIfung seiner Politik und der Verwaltung seiner Bbhllngigen 
Gebiete in der Karibik sowie im Rahmen etwaiger kIlnftiger 
Änderungen seiner Grondsatzpolitik mit Auswirkungen auf 
diese Gebiete allen VorscblJigen gebllhrend Rechnung ZU 
tragen, die von den unter seiner Verwaltung stehenden 
Gebieten Ullterbteitet werden; 

6. ersucht die VerwaltungsmlIchte, die Mitwirkung 
gewiIhlter Vertreter der ihrer Verwaltung unterstehenden 
Gebiete ohne Sc1bstregIerung und von diesen Vetbete.tn 
enIsprechend beauftragter Ste1Ien oder Persönlichkeiten an der 
Arbeit des Sonderausschusses und seines Unterausschusses fOr 
kleine Gebiete, Petitionen, Information und Unterstiltzung 
sowie an der Tätigkeit seiner Setninaoo zu unterstl1tzen und zu 
erleichtern; 

7. Ilq/Iert von neuem die Al4ffassung, daß Faktoren wie 
Landesgr6ße, geogIaphische Lage, Einwohnerzahl und 
Knappheit an natilrlichen Ressourcen in keinet Weise als 

· Vorwand dienen sollten, um die zflgige Ausllbung des unver
iluBerlichen Rechts der Bevölkerung dieser Gebiete auf 
Selbstbestimmung zu verzllgernö 

8. erkllJrt erneut, daß es den Verwa1tungsmllchten nach 
der Charta obliegt, die wirtscbaft1iche und ~ Entwicklung 
zu fIIrdern und die kulturelle ldentitlIt dieser Gebiete zu 
erhalten, und empfieh1t, der Stlirkung und Dlversifizierung 

· ihrer jeweiligen Vo1kswirtschaften im BL'DOhmen mit der 
beI1efTonden Gebietsregierun auch weiterhin Vorrang ein
zurIIumen; 
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9. fordert die Verwaltungsmllchte nachdrllcklich auf, 
gemeinsam mit der beI1effenden Gebietsregierung jetzt und 
auch kiInfIig wirksame Maßnahmen zu treffen, um das unver
iluBerliche Eigentum .. , Erschließungs- und Verfilgungsrecht 
der Völker dieser Gebiete Ober deren natllr1iche Ressourcen, 
einschließlich der Meeresressource sowie ihr Recht auf die 
Übernahrne und Beibehaltung der Kontrolle Ober die kDnftige 
Erschließung dieser Ressourcen zu gewllhrleisten und zu 
gamatieren; 

10. fordert die Verwa1tungsmllchte mifJerrJem 1II1Chdrllck
lieh auf, alle erforderlichen Maßuabmen zu treffen, um die 
Umwelt der ihrer Verwaltung unterstehenden Gebiete vor 
jedweder Zerstllrung zu schlitzen und sie zu erbalten, und 
ersucht die zuständigen Sonderorgnnisationen, die Umwelt
verhiiltnisse auch weiterhin zu llberwachen; 

11. fordert die Verwaltungsmllchte auf, gemeinsam mit 
der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin alle erforder
lichen Maßnahmen ZU treffen, um den mit detn Drogenhandel, 
der Geldwäsche und anderen stratbaren Handlungen zusam
JIlenhllngenden Problemen ZU begegnen; 

12. fordert die Verwaltungsmllchte 1II1ChdrllcklIch auf, 
jetzt und auch kDnftig enge Beziehungen zwischen den 
Gebieten und anderen Inse1gemeinschaften in ihrer jeweiligen 
RegIon zu fOrdem und die Zusammenarbeit zwischen den 
jeweiligen Gebietsregierungen und regionalen Institutionen 
sowie den Sonderorganisatonen und anderen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen zu fOrdern; 

13. fordert die Verwaltungsmllchte aqfJerrJem 1II1Chdrllck
Uch auf, mit detn SondetausschuB bei seiner Tätigkeit jetzt und 
auch kiInfIig Z'J88J!l1!!eDZ'wbeiten, indetn sie ihm im Einklang 
mit Artike1 73 e) der Charta rechtzeitig die nenesten In- . 
formationen fOr jedes ihrer Verwaltung unterstehende Gebiet 
vorlegen und die Entsendung von Besuchsdelegetionen in die 
Gebiete erleichtern, deren Aufgabe es ist, sich aus erster Hand 
Informationen dariIber zu besorgen und sich ein Bild von den 
Wllnschen und Bestrebungen der Bewohner zu machen; 

14. appel1Jert an die Verwaltungsm!k:hte, sich auch 
welter1lin beziehungsweise etnout an den Sitzungen und 
Aktivitliten des Sondernusschusses zu beteiligen und sicher
zustellen, daß Vertreter der Gebiete ohne Selbstregierung an 
der Tätigkeit des Sondemusschusses mitwirken; 

IS. fordert die Mitgiiedstaaten 1II1ChtIrllcklich auf, zu den 
Anstrengungen beizutragen, welche die Vereinten Nationen 
unternehmen, um den Ko1nnia1ismus bis zum Jahr 2000 zu 
beseitigen, und fordert sie auf, die auf die Verwirklichung 
dieses ZIels gerichteten Maßuabmen des SondeJ:ausschusses 
auch kDnftig voll zu untersIIItzen; 

16. bIttetdie Sonderorganisatonen und anderen Otpnisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen, jetzt und auch 
kIlnftig alle erforderlichen Maßnalunen zu treffen, um raschere 
Fortschritie im sozialen und wirtschaftlichen Leben der Ge
biete zu erzielen; 

17. ersucht die Sonderorgnnisationen und anderen 
OrganisatIonen des Systems der Vereinten Nationen, bei der 
Aufste11nng ihrer Bllfsprogramme das von der im Juni 1990 in 
New York abgehaltenen 'll!gung von RegierungBSachver
stlIndigen der Jnse1staaten unter den Entwicklungslllndern 
sowie von Oeberlllndern und -organisationen einstimmig 
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verabschiedete Dokument mit dem TItel "Challenges and 
oppmtunities: a strategie frameworkn75 (Hemusforderungen 
und Gelegenheiten: Ein strategischer Rabmenplan) gebObrend 
zu berilcksicbtigen; 

18. ersucht den Sonderausscbuß, die Frage der kleinen 
Gebiete aucb weiterhin zu prilfen und der Generalversamm
lung die Maßnahmen vorzuscblagen, die es der Bevö1kerung 
dieser Gebiete sm 00_ ermöglicben, ihr Recht auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit auszuflben, und der Ver
sammlung auf ihrer fllnfzigsten Tagung dari1ber Bericht zu 
erstatten. 

B 

EINzELNE GmlIBTB 

L AmerlkanJsch-Samoa 

Die Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

83. PlenarsitzJmg 
9. Dezember 1994 

im Hinblick auf die Anstrengungen. die zur Zeit in 
Amerikaniscb-Samoa unternommen werden, um die Nab
rungsmitteleneugung fiIr den ört1ichen Verbraucb zu erhöben, 

sowie im Hinblick auf die BemObungen, die der Gou-
verneur unternimmt, um die öffentlichen Ausgaben und das 
Hausbaltsdefizit des Gebiets zu senken, 

ferner im Hinblick dmauf. daß Amerikanisch-Samoa eines 
von zwei Gebieten der Vereioigten Staaten von Amerika ist, in 
dem die Arbeitgeber den Arbeitnehmern weniger als den auf 
dem Festland festgesetzten Mindestloba zablen dürfen, um die 
Kompatibilität mit den ört1icben Lebenshaltungskosten sicber
zustellen, 

feststellend, daß es dem Gebiet, IIba1ich wie anderen 
isolierten Gemeinwesen mit begrenzten Mittela. nacb wie vor 
an meclizinischen Facbkrilftea mangelt, 

sich bBWlflJt, daß ein Drittel der Bevö1kerung auf dörfliche 
Wasserversorgungssysteme angewiesen ist, die blIufig nicht 
den Mindestanforderungen der Hygiene genügen, 

daran erinnernd, daß 1981 eine Besucbsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt wurde, 

1. fonlert die Verwaltungsmacbt ar4f. gemeinsam mit der 
Gebietsregierung die wirtscbaft1iche und soziale Entwicklung 
des Gebiets aucb weiterhin zu fördern, um seine finanziellen 
Probleme zu mildern; 

2. fon/ert die Verwaltungsmacltt arUJerdem ar4f. in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen regionalen und \atema
tionalen Institutionen dem Gebiet bei der Steigerung seiner 
landwirtschaftlichen Produktion bebilf\icb zu sein; 

3. fordert die Verwaltungsmacbt nachdriJcklich ar4f. 
gemeinsam mit der Oebietsregierung dafiIr zu sorgen, daß die 
den Arbeitnehmern gezablten Gehli1ter den Lebensbalbmg5-
kosten des Gebiets entsprecben; 

4. ersucht die Verwaltllngsmacbt, gemeinsam mit der 
Gebietsregierung aucb kilaftig mit dazu beizutragen, daß der 
Mangel an JIledizinischem Personal in dem Gebiet behoben 
wird; 

5. ersucht die Verwaltungsmacht außen/em. gemeinsam 
mit der Gebietsregierung die gesamte Bevölkerung des Gebiets 
aucIi weiterhin ausreichend mit Wasser zu versoIgeD, das den 
Anforderungen der Hygiene genligt, und in diesem Rahmen 
die Möglichkeit zu prilfen, das zentrale Wasserversorgung
system der Regierung allgemein zugiinglicb zu macben; 

6. stellt fest, daß es dreizehn labre ber ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht bst, und 
fordert die Verwaltungsmacbt erneut auf. die möglichst 
baldige Entsendung eiaer solchen Delegation zu erleichtern. 

n. AnguJlJa 

Die Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

nach AnhiJrung der Erk\lirung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordiriand als der 
Verwaltungsmacbt"'. 

sich bewtjfJt. daß es im Bildungssystem in Anguil1a 
schwerwiegende Probleme gibt, nament1icb fIberfIIllte K1assen 
und eine unzureicbende A usstattnng mit Gerät und mit Lehr
und LemmateriaI in den Schulen sowie einen boben Prozent
satz von nicht genilgend ausgebildeten Lehrkräften und die 
Abwandernng von Lehrern in den privaten Sektor und in 
andere Bereiche des 6ffent1icben Dienstes. 

sich arUJerdem dessen bewqßt. daß das Bildungssystem 
Anguil\as nicbt fllbig ist, das Problem der Knappbeit an 
eiabeimiscbem FacbpersonaI. insbesondere auf dem Gebiet des 
W'n1Scbaftsmanngements und des Fremdenverkehrs, zu mil
dern und daß eine Bildungsreform fiIr die Erreichung der 
Iangfriatigen wirtscbaft1ichen ZieJe des Gebiets von aller
größter Wichtigkeit ist, 

Im Hinblick darauf. daß die Regierung großes Gewicht auf 
die Personalentwicklung und -ausbildung \egt, 

sowie im Hinblick darauf. daß das InvestitiODSprogtaIllBl 
der Regierung fUr den öffent1ichen Sektor fUr 1991-1995 
voraussicbtlicb durcb ausliindiscbe Geber in Form von 
Zuscbflasen und Krediten zu Vorzugsbedingungen finanziert 
werden wird, 

sich bew1{/Jt. daß die Nutzung der Hocbseeressourcen dazu 
beitragen würde, die Gefahr der Erschöpfung der eigenen 
F'JScbereiressourn des Gebiets aufgrund einer OberfisCbung 
zu vermindern. 

daran erinnernd, daß 1984 eine Besucbsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, . 

1. ersucht die Verwaltungsmacbt, bei der PriIfung, 
Verabschiedung undIoder Umsetzung von Gnmdsatmlt
scbeidungen. die geeignet sind, sich auf die von ihr abhängi
gen Gebiete auszuwirken, den Interessen, BediIrfnissen und 

.. SIehe AlC.4149/SR.5. 



WIIDschen der Gebietsregierung und des Volkes von Anguilla 1. vertritt die Alj/fassung. daß das Referendum iIber den 
auch kilnftig höchste Aufmerlcsamkeit zu widmen; kllnftigen Status von Bemwda für die Bevölkerung des 

Gebiets ein geeignetes Mittel ist, um iIber ihre eigene Zukunft 
2. fordert nationale.· regionale und internationale plid- zu eirtscheiden; 

agogische Fachinstitutionen f11lf, Anguilla Mittel und Gerät zur 
Vert1lgung zu stellen und zugunsten der Lehrkräfte des Gebiets 
Ausbildungskurse zu veranstalten. damit es seine Probleme im 
Bildungsbereich überwinden kann; 

3. fordert alle Länder. Institutionen und Organisationen, 
die Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Persona1ausbildung 
besitzen, f11lf, Anguilla auf diesem Gebiet Hilfe zu gewiibren; 

4. bittet die internationale Clebergemeinsch großzIIgi
. ge Beiträge zu dem Investitioosprogramm der Regierung für 
den öffentlichen Sektor für 1991-1995 zu entrichten und dem 
Gebiet jede erdenkliche Hilfe zu gewl!bren, damit es die vom 
Exekntivrat des Gebiets festgelegten wichtigsten Entwick
lungsziele erreichen kann; 

5. emJCht alle Ulnder und Organisationen, die Erfahrun
gen auf dem Gebiet der Hochseefischerei besitzen. dem 
Fischereisektor des Gebiets die Anschaffung größerer Boote 
und einer geeigneten F'lSCherelausrilstung zu erleichtern und 
den Fischern des Gebiets Ausbildungsprogramme auf dem 
Gebiet der Hocbseetischerei anzubieten; 

6. stellt fest. daß es zehn Jahre her ist, daß eine Besocbs
delegation der Vereinten Nationen Anguilla besocht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht auf. die möglicbst baldige 
Entsendung einer weiteren Besnchsde1egation in das Gebiet zu 
erleichtern. 

m. Bermutla 

Dis Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

nach AnhiJrung der ErkUirung des Vertreters des Ver
. einigten Königreichs Großbritnonien und Nordlrland als der 
Verwaltungsmacht"'. 

eingedenk der im November 1993 in dem Gebiet abgehalte
nen allgemeinen Wahlen und des für 1994 geplanten Referen
dums über die Unabhängigkeit von Bermuda, 

Kenntnis nehmend von den negativen Auswirkungen der 
weltweiten Rezession auf die Wirtschaft Bermudas, 

sowie Kenntnis nehmend von der kUrzlich erfolgten 
Überprf1fung des Strafrechtspflegesystems in dem Gebiet, 

mit Besorgnis davon KenntnIs nehmend, daß die Kriminali
tlit in den Sekundarscho1en zugenommen hat, sowie die 
geplante Neugliederung des öffentlichen Schulsystems zur 
Kenntnis nehmend, 

die Altfassung vertretend. daß die Schließung der Militär
stiIIzpunkte und militärischen Einrichtungen in dem Gebiet die 
vollständige Verwirklichung der Erktärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker 
beschleunigen könnte, 

feststellend, daß das Gebiet noch nie von einer Besocbs
delegation der Vereinten Nationen besucht worden ist, 

2. stellt mit Genugtuung fest, daß sich die Wirtschaft des 
Gebiets zu erholen begonnen bst und daß die GebIetsregieron 
auch weiterhin das Gewicht auf die allgemeine gute Ver
waltung der Wirtschaft von Bermuda legt; 

3. forrJen die Verwaltungsmacht fIlI/ sicherzustellen, daß 
das Strafrecblspflegesystem allen Einwohnern des Gebiets 
gegenüber gerecht ist; 

4. nimmt Kenntnis von den PIl!nen der Gebietsregierung 
im Hinblick auf die Neugliederung des gesamten Bildungs
systems mit dem Ziel, einen breiteren Zugang zu den Hoch
scho1en zu erleichtern und mehr bermudischen Studenten die 
Qualifikationen zu verschaffen, die notwendig sind, um den 
Arbeitskrllftebedarf des Gebiets zu decken; 

5. nimmt außerdem KenntnIs von dem Beschloß Kana
das, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland 
und der Vereinigten Staaten von Amerikn, 1995 ihre jeweili
gen Militilmtlltzpunkte in Bermuda zu schließen; 

6. forrJen die Verwaltungsmacht et7lellt f11lf, die MÖg
liebst baldige Entseodnng einer Besochsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet zu erleichtern. 

Iv. Britische Jungfemlnseln 

DIs Getieralvel'Sllllll1llung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

nach AnhiJrung der ErkUirung des VettLeteIs des Ver
einigten Königreichs Großbrltnonien und Nordlrland als der 
Verwaltungsmacht'" • 

feststellend, daß das Gebiet um Überprf1fung seiner Ver
fassung ersucht hat, und außerdem feststellend, daß die 
Verwaltnngsmacht die Kommission zur Überprf1fung der 
Verfassung eingesetzt hat, 

sowie Kenntnis nehmend von den Maßnahmen der Gebiets
regierung zur Entwicklung der Landwirtschaft, der Industrie, 
des Bildungswesens und des Kommunikationswesen 

ferner Kenntnis nehmend von dem Wunsch des Gebiets, in 
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisati der Ver
einten Nationen und andere regionale und internationale 
Organisationen aufgenommen zu werden, 

feststellend, daß der ungedeckte Bedarf des Gebiets an 
Arbeitskdlften nach wie vor ein Hauptbindernis für sein wirt
schaftliches Wacbstum ist, 

In Anerkennung der Maßnabmß1l, die die Gebietsregierung 
zur Zeit ergreift. um den Drogenhandel und die Geldwllsche zu 
verbindern. 

1. ersucht die Verwaltungsmacbt, den von der Gebiets
regierung und der Bevölkerung des GebIets 1m Zusammen
hang. mit der Überprf1fung der Verfassung zum Ausdruck 
gebrachten Wünschen und Anliegen Rechnung zu tragen; 
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2. ersucht die Verwaltungsmacht und alle Finanz
institutionen flI4IJerdem, dem Gebiet auch weiterhin Hilfe zu 
gewähren, damit es die Auswirkungen der weltweiten WIrt
schaftsrezession mildern und seine Entwicklungsprogramme 
weiter durchfllhren kann; 

3. fordert die Verwaltungsmacht erneut Qlff, die Auf
lIIIlnne des Gebiets als assoziiertes Mitglied in die EmlIhnmga
und Landwirtscbaftsorgaon der Vereinten Nationen aowie 
seine Mitarbeit in anderen regionalen und internationalen 
OJganisationen zu erleichtern; 

4. fordert das Entwicklungaprogramm der Vereinten 
Nationen Qlff, seine technische Hilfe an die Britischen Jung
feminseIo fortzusetzen, unter BeriJcksichtigung der AntiIllig
keit des Gebiets fIIr externe Wirtschaftsfakt und der dort 
herrschenden Knappheit an Facbpersonal; 

S. fordert alle Llinder und alle Organisationen. die Ober 
Facbkompetenz in der Ausbildung von Facharbeitern ver
fügen. Qlff, die Gebietsregierung in jeder Weise bei der 
Durchfilhrung ihrer Bildunga- und Berufsbildungaprogramme 
zu untenrtOtzen; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen. 
die die Gebietsregierung ZIU" Zeit ergreift, um den Drogen
bandel und die Geldwäsche zu verhindern, und fordert die 
Verwaltungsmacht nachdrllcklich auf. das Gebiet bei diesen 
Anatrengungen auch weiterhin zu unteJ:stOtzen; 

7. stellt fest, daß es achtzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
appelliert erneut an die Verwaltungsmacht, die möglichat 
baldige Entsendung einer solchen Delegation zu ermöglichen. 

V. Caymaninseln 

Dle Generalversammlung, 

Ber;ug nehmend auf die Resolution A, 

nach AnhiJrung der ErkIlirung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmacht'" , 

feststellend. daß am 1. Februar 1994 auf den Caymaninseln 
eine gelinderte Verfassung in Kraft getreten ist, 

Im Bewt4Jtse1n der PrioritlIten, die die Gebietsregienm auf 
wirtschaftlichem Gebiet festgelegt hat, g 

feststellend, daß ein dringender Bedarf danach besteht, 
Einheimischen eine Fach- und Berufsausbildung sowie eine 
Ausbildung fIIr FOhrungspersonal und akademisch qualifizierte 
Fachkrilfte ZU vermitteln, 

60wk Kenntnis nehmend von den Maßnahmen der Gebiets
regierung mit dem Ziel, ihr Programm zur Einstellung von 
einheimischem Personal durchzufllbren, um eine verstärkte 
Mitwirkung der einheimischen Bevölkerung am Entschei
cIungsprozeß auf den Caymaninseln zu f6rdern, 

ferner feststellend, daß das Gebiet von der Einfuhr 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse abhlingig ist, 

mit BesorgnisfeststeUend. daß das Gebiet fIIr den Drogen
handel und damit zusammenblingende AktiVitäten anfiU)jg ist, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den ADstrengun
sen. die die Gebietsregienmg. die Regierungen anderer LIInder 
der Region und das Veteinigle Königreich GroBbritannlen und 
Nordirland als die Verwaltungsmacht unternehmen, um 
unerlaubte Aktivitlilen wie Geldwliscbe, Ge1dscbmuggel, die 
Ausstellung faIscber Reclmungen und andere damit zu
sammenhängende be1rIIgerische AktivitIiIen sowie den Ge
brauch von illegalen Drogen und den Handel mit dieaen zu 
verhindern und zu unterbinden, 

daran erinnernd, daß 1m eine Besuchadelegation der 
VereinIIm Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. erBucht die Verwaltungsmacht, der Gebietsregionmg 
alle Fachkenntnisse ZIU" Verfllgung zu stellen, die sie benötigt, 
um iIne wirtscbaftIiche Ziele erreichen zu können; 

2. fordert die Verwaltungsmacht ntu:hdrilcklich Qlff, im 
Benehmen mit der Gebietsregienmg die Ausweitung des 
derzeit durchgefilhrlen Programms ZIU" Beschaffung von 
Arbeitspllilzen fIIr die l'inbeimiscbe BeviIlkea:ung. insbes0nde
re auf Leituogaebene, auch weiterlIin zu er1eichtmn; 

3. fordert die Verwaltungsmacht Qlff, im BenehmOlI mit 
der Gebietsregierung die landwirtschaftliche Entwicklung der 
Caymaninse!n auch weiterhin zu ftIrdem; 

4. eraucht die Sonderorganiaat und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen, iIne HiIfil.. 
programme fIIr das Gebiet fortzusetzen und mlazubauen, um 
seine WJrtschaft zu stliIken, zu entwickeln und zu diver
sifizieren; 

5. fordert die VerwaItungsmacht flI4IJerdem Qlff, gemein
sam mit der Gebietstegierung auch weiterhin alle notwendigen 
Maßnahmen ZU treffen, um den Problemen im 7nSllllllllonbang 
mit der Geldwäscbe, dem Geldscbmuggel und anderen damit 
zuSllmrneDblingenden Verbrechen sowie dem Drogenhandel zu 
begegnen; 

6. stellt fest. daß es siebzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besncht hat, und 
fordert die Verwa1bmgsmacht erneut auf. die möglichst bal
dige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

VI. Guam 

Dle Generalversammlung. 

1Jezpg nehmend auf die Resolution A, 

daran erinnernd, daß das Volk von Guam in einem 1987 
abgebaltenen Referendum den Entwurf eines Geseb.es zur 
Konstituierung eines Freistaates Guam gabilligt hat, mit dem 
ein neuer RaIunen fIIr die Beziehungen zwischen dem Gebiet 
und der Verwaltungamacht geschaffen werden ,8011, der die 
interne SelbaIregierung Guams vorsieht und das Recht der 
autochthonen Bevölkerung, der Cbamorros, auf SeJbstbe. 
atimmung in dem Gebiet anerkennt, 

sich dessen bewti/II. daß die VerhandJungen zwischen der 
Verwa1tungsmacht und der Gebietmegierung Ober den Entwurf 
des Gesetzes Ober den Freistaat Guam und Ober den kIlnftigen 
Statna des Gebiets weitergeben, wobei das Hauptgewicht 
inabesondere auf Fragen der weiteren Entwicklung der Be
ziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
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. Guam, der Selbstbestimmung der Chamorros und der Mit- VII. Montserrat 
wirkung Guams in den intematioDalen Organisationen liegt, 

feststellend, daß die Verwalbmgsmacht am 3. November 
1993 einen Sonderbeauftragten für Fragen des Freistaates 
Guam ernannt hat, 

sich bewl4fJt. daß die Verwalbmgsmacht ihr Progmmm zur 
Übereignung von 6berschllssigem, in Bundesbesitz befindli
chem Grund und Boden an die Regierung von Guam nach wie 
vor durcbfllbrt, 

feststellend, daß die Bevölkerung des Gebiets eine Reform 
des Programms der Verwa1bmgsmacht für die vollstl!ndige und 
rasche Übereignung von Grundbesitz an das Volk von Guam 
verlangt hat, 

sich dessen bewlfl1t. daß die Einwanderung nach Guam 
dazu gefIIbrt hat, daß die autochthone Bevölkerung. die 
Chamorros, zu einer Minderheit in ihrem He.imatland gewor
densind, 

sich der Möglichkeit bewl4fJt. die WJrtschaft von Guam mit 
Hilfe des kommerziellen Fischfangs und der Landwirtschaft 
und anderer tragfähiger TIltigkeiten zu diversifizieren und ZU 
entwickeln. 

mit Besorgnis aber die eskalierende Kriminalitätsrate in 
. dem Gebiet, 

daran erinnernd. daß 1979 eme Besuchsdelegatinn der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. fordert die Verwalbmgsmacht atif, ihre Verhandlnngen 
mit der Gebietsregierung aber den Entwurf des Gesetzes zur 
Konstituierung eines Freistaates Guam und den kf1nftigen 
Status des Gebiets zfIgig fortzusetzen; 

2. gibt der HoJftumg Ausdruck, daß die Emeonung eines 
Sonderbeauftrag für Fragen des Freistaates Guam durch die 
Verwaltnngsmacht die derzeit vonstatten gehenden Erörterun
gen fIher den politischen Status von Guam erleichtern werden; 

3. ersucht die Verwalbmgsmacht, gemeinsam mit der 
Gebietsregierung die Übereignung von Land an die Bevölke
rung des Gebiets weiter zu beschleunigen und die erforderli
chen Schritte zum Schutz ihrer Eigentumsrechte zu unterneh
men; 

4. ersucht die Verwalbmgsmacht tJt4IIenlem, auch 
weiterhin die politischen Rechte und die kultmelle und 
ethnische Identität der Cbamorros anzuerkennen und zu achten 
und a1les zu tun, um auf die Besorgnisse der Gebietsregierung 
in bezug auf die Einwanderungsfrage einzugehen; 

5. ersucht die Verwalbmgsmachtferner. auch weiterhin 
geeignete Maßnehmen der Gehietsregierung zur Förderung des 
Ausbaus des kommerziellen Fischfangs und der Landwirt
schaft sowie anderer tragfähiger TIltigkeiten zu unterstIItzen; 

6. fordert die Verwalbmgsmacht nachdrllckllch atif, der 
Gebietsregierung auch weiterhin bei der Verbrechensverhfl
bmg behilflich zu sein; 

7. stellt fest. daß es fünfzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwalbmgsmacht erneut auf. die möglichst 
baldige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

Die Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach AnhiJrung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirlnnd als der 
Verwalbmgsmacht"'. 

Im Hinblick darauf. daß die Gebietsregierung die Un
abhllngigkeit zwar für wfinschenswert und unvermeidlich hlUt, 
daß zunächst jedoch die wirtscbaftliche und finanzielle 
Existenztllbigkeit in einem Umfang gewährleistet sein sollte, 
der ausreicht, um den Bestand MontseIrats als unabh1lngiger 
Staat sicherzustellen, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber. daß Drogen
verkehr und Geldwiische in dem Gebiet weit verbreitet sind, 

unter Berllcksichtlgung dessen. daß Montserrat Mitglied 
regionaler und internationaler Organe ist und daß die Be
schlußfassung fIher den Antrag des Gebiets auf Wieder
zulassung als assoziiertes Mitglied der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, WlS!IeDSchaft und KnItur 
immer noch aussteht, 

Im Bewußtsein der Politik der Gebietsregierung. einhei
mische Humanressourcen weiter auszubilden und zu er
schließen, 

sowie im Bewqptsein der Politik der Gebietsregierung. 
innerhalb von fünf Jahren ein Höchstmaß an Eigenstllndigkeit 
in der Nehrungsmittelproduktion zu erreichen, 

daran erinnernd. daß die letzte Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen 1982 in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. ersucht die Verwa1nmgsmac1rt, sich um die Förderung 
der wirtschaftIichen und sozialen Entwicklung des Gebiets zu 
bemflhen. damit dieses die Selbstbestimmung und Unabhlln
gigkeit erlangen kann; 

2. stellt fest. daß die Gebietsregierung der Unabh1lngig
keit im Rnhmen einer politischen Union mit der Organisation 
der ostkaribischen Staaten ausdrUcklich den Vorzug gibt; 

3. ersucht die Verwalbmgsmacht und die zustllndigen 
regioDalen und internatioDalen Organisationen sowie diejeni
gen Länder. die dazu in der Lage sind, der Regierung Montser
rats jede Hilfe zu gewlibren. die sie benötigt, um durch 
Ausbildung auf a1Ien Ebenen ihr erklärtes Ziel der Verbes
serung der Effizienz und Produktivität des öffentlichen 
Dienstes zu erreichen; 

4. forden die Verwa1bmgsmacht erneut atif, in Zn
sammenarbeit mit der Gebietsregierung dringend die erfor
derlichen Maßnehmen zu ergreifen. um die Wiederaufnahme 
Montsemlts als assoziiettes Mitglied der Organisation der VIlI'
einten Nationen für Erziehung. Wissenschaft und KnItnr zu 
erleichtern; 

5. forden die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie 
regioDale und andere multilaterale Finanzinstitutionen nach
drlJckllch atif, Montserrat bei der StlIrkung, Entwicklung und 
Diversifizierung seiner Volkswirtschaft im Einklang mit seinen 
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mittel- ond langfristigen Entwicklungsplllnen auch weiterhin 
verstärkt zu helfen; 

6. fo1riert die Verwaltungsmacht nachdrlJcklich auf, dem 
Gebiet auch weiterhin Unterstatzung hei der Verhinderung des 
Drol!l'nhande)s und der Geldwllsche zu gewlibren; 

7. stellt fest, daß es zwölf Jahre her ist, daß eine Delega
tion der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht auf, die möglichst baldige 
Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

VIIT. 7Urks- und Caicosinseln 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach AnhiJrung der Erklilrung des Ver1reters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und NordirIand als der 
Verwaltungsmacht'" , 

Kenntnis nehmend von den in jüngster Zeit vorgenomme
nen Änderungen der Verfassung des Gebiets und der Ahsicht 
der Gebietsregierung. sich tl!r weitere Verfassongsändergen 
einzusetzen, 

sowie KennI1IIs nehmend von den verschiedenen Auf
fassungen, die die gewählten Vertreter der Turks- und Caicos
inseln zur Frage des künftigen Statos des Gebiets zum Aus
drock gebracht haben, 

In KennI1IIs des Beschlusses der Verwaltungsmacht, im 
Hinblick auf die Verbesserung des Dialogs, der Koordinierung 
und der zusammenarbeit mit den von ibr abhllngigen Gebieten 
der Karibik eine neue Politik zu verfolgen, 

KennI1IIs nehmend von den NotstandsmaRnahmen, die die 
Gebietsregierung elgIiffen hat, um das HaushaItsdefizit und 
die öffentlichen Ausgaben zu senken, 

sowie KennI1IIs nehmend von der Thtsache, daß sich die 
Gebietsregierung verpflichtet hat, eine Reform des öffentlichen 
Dienstes vorZllnchmen, um gt6ßere Effizienz zu erreichen, und 
ibre Politik der Beschllftigung von Einheimischen durch
zuföhren, 

ferner feststellend, daß die Gebietsregierung erkllirt hat, sie 
benötige Entwicklungshilfe, um ibr erkllirtes Ziel der wirt· 
schaftlichen Unabhllngigkeit bis 1996 zu erreichen, 

feststellend, daß die Gebietsregierung beschlossen hat, eine 
Investitionsbank ZU grIInden, um umfangteiches Kapital aus 
der ganzen Welt tl!r dringend benötigte Ptojekte anzuziehen, 

sowie ferner feststellend, daß 90 Prozent der in dem Gebiet 
verbtauchten Nahrungsmittel importiert sind und daß die 
Regierung um die Verbessetung der Landwirtschaft und des 
FiSChereiwesens bemüht ist, 

Im Bewußtsein dessen, daß sich die Gebietsregierung 
bemüht, einen Bewirtschaftungsplan zur Kontrolle jedwedet 
Ausbeutung von MeeresteSSOurcen auszuarheiten, 

sowie Im Bewt4Jtseln der Piemdenverkebrspolitik der 
Gebietsregierung, deren Ziel darin besteht, nationale Normen 
tl!r die Ptemdenverkehrsindustrie aufzustellen, 

KennI1IIs nehmend von der Zahl der Dicbtqualifizierten 
Lehrer und der Auslllnder im Bildungssystem des Gebiets, 

mit Interesse KennI1IIs nehmend von der Erkllinmg Ober die 
politische, wir1schaftIiche und soziale Gmamtsituation auf den 
Turks- und Caicosinseln, die ein gewähltes Mitglied des 
Gesetzgebenden Rates des Gebiets im März 1993 vor dem 
Unterausschuß tl!r kleine Gebiete, Petitionen, Information und 
Unterstlltzung des Sonderausschusses tl!r den Stand der 
Verwirklichung der Erk\iirung aber die Gewäbrung der 
Unabhllngigkeit an koloniale Länder und Völker abgegeben 
hat, sowie von den darin bereitgestellten diesbezflgIichen 
Informationen, 

1, erldlJrt emeUl, daß es letzdich Sache der Bevölkerung 
des Gebiets selbst ist, ihre eigene Zukunft durch die AnsUbung 
ihres Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhllngigkeit zu 
bestimmen; 

2. bittet die Verwalhmgsmacht, hei der Umsetzung einer 
neuen Politik gegenOber den von ibr abhllngigen Gebieten die 
wUnsche und Interessen der Regierung und der Bevölkerung 
der Thrks- und Caicosinseln auch weiterhin vollauf zu berilck
sichtigen; 

3. fo1riert die Gebietsregierung auf, andere Beschllfti
gungsmöglichkeiten tl!r diejenigen Staatsbeamten zu fOrdern, 
die aufgrund der Reform des öffentlichen Dienstes und des 
geplanten PersonaIabbaus in dem Dienst ibren Atheitsplatz 
verlieren; 

4. fo1riert die Gebietsregierung al4Perdem auf, ein 
umfassendes Ausbildungsprogtamm einzuleiten, um sicher
zustellen, daß die BeschlIftigung von AnsIi!ndern in dem 
Gebiet nicht der Einstellung von entsprechend qualifizierten 
und verfIIgbaren Einheimischen abtIllglich ist; 

S. fo1riert die Sonderorganisationen und anderen In
stibItionen des SystelDS der Vereinten Nationen auf, nach 
konkteten Wegen zu suchen, wie der Regierung der Turks
und Caicosinseln geholfen werden kann, ibr erkllirtes Ziel zu 
erreichen, bis 1996 die wittachaftliche UnabhlIngigkeit zu 
erlangen; 

6. nimmt mit BefrIedlgung davon KennI1IIs, daß die 
Regierung des Vereinigten Königteichs Großbritannien und 
Norditland der Gebietsregierung verstärkt Hilfe, insbesondere 
finanzielle Hilfe, gewährt hat, und bittet die Regierung des 
Vereinigten Königreichs, auch weiterhin im derzeitigen 
Umfang Hi!fe zu gewIIbren; 

7. fo1riert alle nationalen, regiuna1en, interregionalen und 
internationalen FinMzinstibItionen, namentlich auch den 
Internatihnalen Wähnmgsfonds und die Weltbank, auf, aI1es 
Erforderliche zu tun, um der Regierung der Thrks- und Caicos
inseln bei der GrUndung undlbdet Betreibung ihrer Investi
tionsbank bebilf[ich zu sein; 

8. fo1riert die VerwaltnDgsmacht und die entsprechenden 
regionalen und internationalen Organisationen nachdr/lck1ich 
auf, der Gebietstegierung hei der Verbessetung der Lei
stungsfilbigkeit des Agtar- und Fischeteisektors bebilflich ZU 

sein: 

9. fo1riert die Verwaltungsmacht und die entsprechenden 
regionalen und internationalen Organisationen flI4IIerdem 



nachdrUcklich llIif, die Anstrengungen zu unterstlltzen, die die 
Gebietsregierung unternimmt, um dem Problem der Ver
scbmutzung und Zerstörung der Umwelt zu begegnen; 

10. /orden alle Länder und Organisationen mit Erfahrung 
in der Lehrerausbildung llIif, dem Gebiet in diesem Bereich 
großzf1gige Hilfe zu gewiibren und dabei das Hauptgewicht auf 
die Ausbildung von Einheimischen zulegen; 

11. lenkt die Alffmerksamkeit der VerwaItungsmacht auf 
die Erklänmg über die politische, wirtschaftliche und soziale 
Situation in dem Gebiet, die ein gewähltes Mitglied des 
Gesetzgebenden Rates des Gebiets im Miirz 1993 vor dem 
Unterausschuß filr kleine Gebiete, Petitionen, Information und 
Unterstützung des Sonderausschusses filr den Stand der 
Verwirklichung der Erklänmg über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker abgegeben 
hat, sowie auf die darin bereitgestellten diesbezIIglichen Infor.. 
mationen; 

12. stelit fest. daß es vierzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht erneut auf. die möglichst bal
dige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

IX.. Amerlkanische Jungfeminseln 

Dle Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

elngedenk der Ergebnisse des am 11. Oktober 1993 
abgehaltenen Referendums über den politischen Status des 
Gebiets, 

feststellend, daß die Gebietsregierung nach wie vor dnran 
interessiert ist, sich um die assoziierte Mitgliedschaft in der 
OIganisation der ostknribischen Staaten und um Beobnchter
status in der Karibischen Gemeinschaft ZU bemühen, sowie 
feststellend, daß sie nos tinanzielleil Gründen nicht in der Lage 
ist, sieh an der TlI1igkeit der ErnIibrungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen und der Weltgesundheits
organisation zu beteiligen. 

im Bewqlltseln der schwerwiegenden F'manzprobleme der 
Gebietsregierung und der Maßnabmen, die sie zur Zeit exgreift, 
um das Hausbaltsdefizit zu senken, 

feststellend. daß das Gebiet seine W'ntschaft weiter di
versifizieren muß, 

sowie festsfellend. daß die Frage der Übereignung von 
Water Island an das Gebiet noch weiter behandelt wird, 

,ferner feststellend. daß die Gebietsregierung 1993 die 
Vermögenswerte der West India Company erworben hat, die 

. umfangreiches Eigentum an Grund und Boden und Ein
richtungen im Hafen von Charlotte Amalie innehatte, 

mit Besorgnis über die eskalierende Kriminalitätsrate in 
dem Gebiet, 

doran erinnernd. daß 1977 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. ersucht die VerwaitungamllCht erneut. im Einklang mit 
Ihrer Politik und dem Mandat der jeweiligen Organisationen 
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den Erfordernissen entsprechend die Milarbeit des Gebiets in 
der Organisation der ostk8libischen Staaten und in der Karibi
schen Gemeinschaft sowie in verscbiedenen internationalen 
und regionalen OIganisationen zu erleichtern; 

2. ersucht die Verwaltungamacht, der Gebietsregierung 
bei ihren Anstrengungen im Hinblick mrf den Auagleich des 
Haushalts und die Diversifizierung der W'ntschaft des Gebiets 
behilflich zu sein; 

. 3. bittet die VerwaItun~~~~Ch die ~h-
etgnung von Water Island an g ZU erletc -
tetn; 

4. nimmt davun Kenntnis. daß die Gebietsregierung die 
Vermögenswerte der West India Company in dem Gebiet 
erworben hat; 

5.. ersucht die VerwaItung&m!lCbt, der Gebietsregierung 
auch weiterhin bei der Verbrechensverhütung bebilftich zu 
sein; 

6. stelit fest. daß es siebzehn Jahre ber ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht erneut auf, die möglichst 
baldige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

49/47. 1bkeIau-Frage 

Dle Generalve1'Slll1l11llung. 

noch Behandlung der 'lbkelau-Frage, 

83. Plenaraitvmg 
9. Dewnber 1994 

noch Prq{ung des diese Frage betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses filr den Stand der Verwirkli
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker"'. .. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Pezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

iiI Kenntnis der drei Optionen betteffend den zukllnftigen 
Status der Gebiete ohne Selbstregierung. die in Grundsatz VI 
des Anhangs zu ihrer Resolntion 1541 (XV) vom 15. Dezem
ber 1960 enthalten sind, 

mit GenugtUung feststellend, daß Thkelan erstma1s als ein 
Volk und eine Nation znsammeogekommen ist, um mit der 
Besuchsdelegation der Vereinten Nationen zu sprechen und die 
Frage des Aktes der Selbstbestimmung von 'lbkelan zu 
behandeln, 

im Bewt4Jtseln der besonderen Probleme, denen sich 
Thkelau aufgrnnd seiner isolierten Lage, seiner geringen 
Größe, seiner begrenzten Ressourcen und seiner mangelnden 
Infrastrnktur gegenübersieht, 

erneut die AI4assung vertretend. daß Faktoren wie 
Landesgrijße, geographische Lage, Einwohneaabl und 
Knappheit an natürlichen Ressourcen in keiner Weise die 

.. QJ1lzie1le8 ProtolwU der Generalv_" NeummdvlstzJgsIß 
Tagung. Beilog. 23 (A/49123). Kap. X. 




